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Aus: Journal of Civil Defense, Mai/Juni 1976

Zuruck zu den Ursprungen

Redaktionelle Notiz

Wd. Es ist nicht das erstemal, dass
wir den Verfasser dieses Artikels im
«Zivilschutz» zitieren. Heute beschéf-
tigt er sich mit der nicht unwichtigen
Frage, wie man ganz allgemein die
Zivilschutz-Idee am besten an den
Mann (bzw. an die Frau) bringen kann
— also eine reine «Public Relations»-
Frage — und im besonderen, ob man
nicht bewihrte Bezeichnungen der
verantwortlichen Amter auf allen Stu-
fen wieder so wihlen miisste, dass sie
allen Interessierten iiber jeden Zwei-
fel erhaben sind und eindeutig sagen,
was und wer gemeint ist. Hier scheint
in den Vereinigten Staaten ein gewis-
ses «malaise», eine Unzufriedenheit,
zu bestehen, die es zu beheben gilt.
Man konnte jetzt annehmen, dies sei
ein rein internes amerikanisches Pro-
blem. Wir glauben aber, dass John
Bex auch uns etwas zu sagen hat. Wir
sollten trotz guten Fortschritten des
Zivilschutzes in der Schweiz nie zu
stolz sein, unser Wissen zu bereichern
und immer etwas dazuzulernen . . .
Wie sagt doch Sokrates: Es gibt nur
ein einziges Gut fiir den Menschen:
das Wissen, und nur ein einziges Ubel:
die Unwissenheit.

«Notig ist eine einzige, einheitliche In-
stanz mit einer klaren Bezeichnung
und Funktion, so dass jeder weiss, an
wen er sich im Falle einer drohenden
oder stattfindenden Katastrophe wen-
den kann, um Hilfe anzufordern».

Es gibt Zeiten, da es wichtig ist, auf
irgendeinem Gebiet zur Basis, zum
Ursprung zuriickzukehren, und alle
Probleme im weitesten Sinne neu zu
betrachten. Sowohl unsere inldndi-
schen (USA) wie auch internationale
Ereignisse aus jlingster Zeit oder sol-
che, die am Horizont lauern, zwingen
uns, unsere ganze Zielsetzung in
Sachen Zivilschutz und Katastrophen-
bereitschaft neu zu iiberdenken.

Dies sollte nicht im Hinblick auf die
bestehende Struktur oder auf mog-
licherweise empfehlenswerte Refor-
men und Anpassungen geschehen. Im
Gegenteil — es wire besser, fiir einen
Augenblick die gegenwirtigen Institu-
tionen und Realisationen, die gesetz-
geberischen Spitzfindigkeiten oder
personliche Vorrechte und ‘cihnlich.es
zu vergessen und zu den Erfordernis-
sen zuriickzukehren, denen alle diese

Dinge zu dienen haben. Die Ge-
schichte, der Druck plotzlicher Ereig-
nisse, politische Kompromisse und
Notbehelfe haben eine kumulative
Wirkung, welche im Lichte der lau-
fenden und zukinftigen Bedlrfnisse
nicht mehr rational zu sein scheint.

«...die Einbildungskraft des ameri-
kanischen Volkes zu fesseln . . .»
Darum miissen wir uns fragen: Was
braucht die amerikanische Bevolke-
rung? Und von dort her miissen wir
den Hebel ansetzen.

Ganz gewiss braucht sie ein Pro-
gramm, das sie mit soviel realer
Sicherheit versorgt, als erhaltlich ge-
macht werden kann, und sie braucht
auch ein neues Sicherheitsgefiihl.
Aber die einzige Hoffnung auf ein sol-
ches Programm in néchster Zeit be-
steht darin, eines zu schaffen, das die
Einbildungskraft des amerikanischen
Volkes zu fesseln vermag, weil eine
Unterstiitzung auf breiter Basis absolut
unerlésslich ist und nicht als selbstver-
stiandlich angenommen werden darf.
Das bedeutet etwas Klares, Einfaches,
Verstandliches, mit einer unmissver-
standlichen Zweckbestimmung und
Wirkungskraft. Ein flickwerkartiges
Ad-hoc-Vorgehen hilft nichts. Es
braucht eine einzige, einheitlich auf-
gezogene Instanz mit einer klaren Be-
zeichnung und Funktion, so dass jeder
weiss, an wen er sich im Falle einer
drohenden oder sich ereignenden
Katastrophe wenden kann, um Hilfe
anzufordern.

Der Haken an der ganzen Geschichte
ist, dass wir bis heute darin versagt
haben, die Zivilverteidigung und die
Katastrophenbereitschaft den offent-
lichen Beauftragten und dem ameri-
kanischen Volk «zu verkaufen». Der
Fortschritt hdngt davon ab, dass wir
diese Tatsache ehrlich zur Kenntnis
nehmen und etwas unternehmen.
Wenn wir den Amerikanern ein tiber-
zeugendes, anfeuerndes Bild einer
einzigen modernen Instanz anbieten,
die sich dieser Bediirfnisse annimmt —
oder hilft, sich ihrer anzunehmen —
dann kann alles andere auf dem Wege
lokaler Regierungshilfe, Parlaments-
hilfe usw. erfolgen.

Andernfalls geschieht gar nichts. An-
dernfalls werden die gegenwirtigen
Bemiihungen noch mehr schwinden,
insbesondere in den wahrscheinlichen

Von John E. Bex, ZS-Direktor der US-Region 2

Friedenszeitverhiltnissen der néch-
sten Zukunft. Darum bildet die Gele-
genheit zur Schaffung von etwas
Neuem gleichzeitig ein kritisches Er-
fordernis.

Eine vollig einheitliche und integrierte
Anstrengung wiirde nicht nur die heu-
tigen Aktivitdten des Bundesamtes fiir
Zivile Verteidigungsbereitschaft und
der  Katastrophenhilfe-Verwaltung
des Bundes einschliessen, sondern
noch viele andere Dinge. Dabei wiir-
den Information und Forschung tiber
alle Arten von Katastrophen und
moglichen Ereignisse solcher Art her-
beigezogen und koordiniert. Wenn
einmal eine solche zentrale Organisa-
tion mit voller Verantwortlichkeit und
langfristigem Auftrag besteht, kann
auch eine Verschiebung des Schwer-
gewichts auf eine vermehrte Katastro-
phenbereitschaftsforschung auf lange
Zeit vorgenommen werden.

Die psychologischen Aspekte sind von
grosster Wichtigkeit, soll die offent-
liche Unterstiitzung auf breitester
Basis gewonnen werden. Die intensiv-
ste Verbesserung, die wir in dieser
Richtung erzielen konnen, besteht
darin, durch die Offentlichkeitsarbeit

(public relations) den maximalen
Gegenwert fiir unsere Gesamt-
investitionen zu erlangen. Was

wir tun, wie wir es tun und die Wir-
kung, die es auf die Biirger der
Nation hat — darauf muss sich die
Stosskraft der PR-Arbeit richten. Die
Offentlichkeit muss wissen, dass
jemand sich iiber alle moglicherweise
drohenden  Katastrophen  Sorgen
macht und nachdenkt, dass nichts
wegen gesetzgeberischer Uneinigkei-
ten oder komplizierter Kompetenzbe-
reiche zwischen Stuhl und Béanke fallt.

«. .. konnte die Sicherheit auf eine
neue Stufe heben . . .»

Zahlreiche fortschrittliche Privatfir-
men haben Sicherheitsabteilungen
und -ingenieure. Wie ware es mit
einem Sicherheitsingenieur fiir uns
alle? Weshalb sollten wir nicht eine
Instanz, ein Amt besitzen, die als un-
ser «nationaler Sicherheitsingenieur»
funktionieren wirden, indem das
ganze Land als ein Problem fiir den
Aufbau von Sicherheit und die Milde-
rung von Katastrophenfolgen betrach-
tet wiirde? Das konnte unsere natio-
nale Sicherheit auf eine ganz neue
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Stufe heben und jedem Biirger ein zu-
satzliches Gefiihl der Geborgenheit
vermitteln.

In den heutigen Zeiten wiirde eine be-
deutende Verstirkung des allgemei-
nen Sicherheitsgefiihls zweifellos ge-
schatzt, und das ist ein Gebiet, wo
etwas erreicht werden kann, wenn die
anstehenden Probleme umfassend und
einheitlich angegangen werden. Das
wire viel einfacher zu bewerkstelligen
als bei vielen andern Arten von
Sicherheit, wie zum Beispiel der mili-
tarischen oder der wirtschaftlichen.
Ein neues, besser integriertes Vorge-
hen, mit wirksamster psychologischer
Stosskraft und Annehmbarkeit, basie-
rend auf einer unmissverstdndlichen
Ausscheidung der Kompetenzen und
Verantwortlichkeiten, hat noch an-
dere Vorteile. Beauftragte mit einer
langfristigen, kontinuierlichen Ver-
antwortung fiir ein bestimmtes Pro-
blem konnen oft mit bescheidenen
Mitteln mehr erreichen als durch
Aktionen verschiedenster Art nach
der «Start-und-Stopp»- oder «Einzel-
schuss»-Methode erreicht werden
kann. Ein solcher Einsatz kann das In-
teresse junger Leute erregen, die mit
einer solchen Arbeit eine Lebenskar-
riere aufbauen mochten.

Ein solches neuartiges Amt sollte
einen ganz besonders gut gewihlten
Namen haben, einen Namen, der das
richtige «image» zum Ausdruck
bringt, und solche Namen sind nicht
leicht zu finden oder wurden schon
vorweggenommen. Die Bezeichnung
«Amt fiir Zivile Verteidigungsbereit-
schaft» (DCPA = Defense Civil Pre-
paredness Agency) ist ein viel zu lan-
ger und dicker Brocken. Veteranen
der Zivilverteidigung miissen sich
immer wieder iberlegen, welches
Amt gemeint ist und welche Bedeu-
tung die Buchstaben haben. Wir
mochten die folgenden zwei Alterna-
tiven von vielen vorschlagen:

— OCD (Office of Givil Defense =
Zivilverteidigungsamt = BZS). An
dieser alten Bezeichnung ist tatsdch-

lich gar nichts auszusetzen. Wir hatten
sie bereits zweimal. Sie hat ihre spon-
tane Bedeutung. Sie beschreibt ein-
deutig und simpel einfach das Amt
und seine Aufgabe. Oder:

— ODP (Office of Disaster Prepared-
ness = Amt fiir Katastrophenbereit-
schaft = kein Aquivalent in der
Schweiz). Wenn schon eine Ande-
rung, dann eine einfache. ODP wire
nicht schlecht.

Es gibt viele andere Moglichkeiten.
Das Wort «Katastrophe» mit seinen
Zusatzen sollte nicht vermieden wer-
den. Das ist das Herzstiick des Pro-
blems. Diejenigen, die eine Katastro-
phe so sehr fiirchten, dass sie die Nen-
nung des Wortes nicht ertragen, wer-
den kaum in der Lage sein, mit der
Realitdt fertigzuwerden . . .

Als wihrend des Zweiten Weltkrieges
Winston Churchill zum englischen
Volk sprach, war er nicht leisetrete-
risch oder verneinte den Ernst der
Lage, als er sagte: «Alles was ich Euch
bieten kann, ist Blut, Schweiss und
Trdanen.» Und als Antwort ging eine
gewaltige Welle von Unterstiitzung
durch die Briten. Wir miissen mit dem
amerikanischen Volk die gleiche
Ubereinstimmung der Meinung ent-
wickeln, um seine Zustimmung zu er-
halten und es in der Dramatik einer
gemeinsamen Anstrengung zu absor-
bieren. Ehrlichkeit und offene Spra-
che sind wesentlich.

Einem solchen Konzept eines generel-
len «Vorbeugungs- und Warn-
Amtes» wire eine gewisse noble Ein-
zigartigkeit gewiss nicht abzuspre-
chen, einem Amt zum Schutze vor
allen Typen von Katastrophen auf
hoherer Stufe, das vermutlich die er-
ste Instanz dieser Art aller Nationen
der Welt wire. Thomas Jefferson
wollte, dass man sich an ihn als Ver-
fasser der Unabhingigkeitserklarung
und Griinder der Universitat von Vir-
ginia erinnere. Seine andern Rollen
als Prasident und als Kabinettsmit-
glied in Washington erwihnte er
nicht.

In dhnlicher Weise konnte die Griin-
dung eines solchen Amtes, das die
nationale Sicherheit auf eine neue
Stufe heben wiirde, in ferner Zukunft
einmal als einer der gescheitesten und
dauerhaftesten Beitriage unserer Ver-
waltung angesehen werden. Schliess-
lich stellt ein hoherer Sicherheitsgrad
fiir jeden Biirger einen wichtigen Teil
des Zivilisationsbegriffs dar. Er ist, in
einem gewissen Sinne, die Zivilisation
selbst.

Die Zivilverteidigung in der DDR

Auszug aus dem DDR-Zivilverteidigungsgesetz

Vorbemerkung

Wd - Im Zuge unserer periodischen
Berichterstattungen tiber die Zivil-
schutzverhidlinisse jenseits des Eisernen
Vorhanges diirfte es unsere Leser auch
interessieren, wie zum Beispiel die
DDR ihre Zivilverteidigung organisiert
bzw. welche Aufgaben sie ihr zuteilt.
Es wiirde zu weit fiihren, an dieser
Stelle das ganze ZV-Gesetz der DDR
abzudrucken. Wir haben uns auf die
uns wichtig scheinenden Paragraphen
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beschrankt, die sich mit dem Pflichten-
heft, der ZV-Leitung, der Verantwort-
lichkeitsfrage und der Mitarbeit der
Bevolkerung befassen.

§ 1 Aufgaben der Zivilverteidigung

[1] In der DDR ist die Zivilverteidi-
gung untrennbarer Bestandteil der
Landesverteidigung.

[3] Die Zivilverteidigung hat die Auf-

gabe, den Schutz der Bevolkerung,
der Volkswirtschaft, der lebensnot-
wendigen Einrichtungen und der kul-
turellen Werte vor den Folgen von
militdarischen Aggressionshandlungen,
insbesondere vor den Wirkungen von
Massenvernichtungsmitteln, zu orga-
nisieren. Sie hat Massnahmen durch-
zufithren, die der Aufrechterhaltung
des staatlichen, wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen  Lebens  dienen
sowie die durch militidrische Aggres-
sionshandlungen hervorgerufenen

Schiden und Stérungen des fried-
lichen Lebens der Birger und der



	Aus Journal of Civil Defense, Mai/Juni 1976 : zurück zu den Ursprüngen

